
V E R T R A G S B E D I N G U N G E N 
 
 
zwischen der 
 
Streit GmbH, Lahnstraße 27-29, 64625 Bensheim, 
vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Jürgen Streit, 
 
- nachfolgend „Dienst“ genannt - 
 
 
und dem 
 
Mitglied der Zahnärztekammer Nordrhein 
 
- nachfolgend „Mitgliedspraxis“ genannt -  
 
 
bezüglich der Nutzung des  
 
„Handbuchs der Zahnärztekammer Nordrhein“ 
 
- nachfolgend „Handbuch“ genannt - 
 
 
 
 
§ 1 Vertragsgegenstand 
 
Der Mitgliedspraxis wird vom Dienst das Handbuch als interaktives Handbuch in 
elektronischer Form auf einem Datenträger (CD-ROM) jeweils samt jährlich 
nachfolgenden Updates zur Nutzung überlassen. 
 
 
§ 2 Nutzungsumfang 
 
(1) Mit dem Erwerb des Handbuchs räumt der Dienst der Mitgliedspraxis das Recht 
ein, das Handbuch unter den hier angegebenen Nutzungsbedingungen zu nutzen. 
Eine weitergehende Nutzung oder Verwertung ist ausgeschlossen.  
 
(2) Im Übrigen sind und bleiben der Dienst und die Zahnärztekammer Nordrhein 
(nachfolgend „Kammer“ genannt) Inhaber sämtlicher Verwertungsrechte des 
Handbuchs.    
 
(3) Die Mitgliedspraxis hat das Recht, das Handbuch zur gleichen Zeit nur auf einem 
Computer zu nutzen. Auf welchem Computer die Nutzung erfolgt, ist der 
Mitgliedspraxis freigestellt. Nutzung ist jedes dauerhafte oder vorübergehende ganze 
oder teilweise Vervielfältigen oder Abbilden der Handbuchdatei(en) durch Speichern, 
Laden, Ablaufen oder Anzeigen.  
 



(4) Die Mitgliedspraxis hat darüber hinaus das Recht, von dem Handbuch für den 
persönlichen Gebrauch einen Ausdruck (Hardcopy) zu erstellen. Die hier 
festgelegten Nutzungsrechte erstrecken sich auch auf diesen Ausdruck. Ferner wird 
der Mitgliedspraxis freigestellt, von dem Handbuch eine Sicherungskopie zu 
erstellen, wenn dies zur Sicherung der künftigen Benutzung erforderlich ist. Die hier 
festgelegten Nutzungsrechte erstrecken sich auch auf diese Sicherungskopie. 
 
(5) Die Mitgliedspraxis ist berechtigt, das Handbuch im Originalzustand und als 
Ganzes zusammen mit einer Kopie dieser Vertragsbedingungen an einen 
nachfolgenden Nutzer abzugeben. Diese Berechtigung erstreckt sich nicht auf eine 
Weitergabe von Kopien oder Teilkopien des Handbuchs. Mit der Weitergabe des 
Handbuchs geht die Berechtigung zur Nutzung auf den nachfolgenden Nutzer über, 
der damit im Sinne dieses Vertrages an die Stelle der Mitgliedspraxis tritt. Zugleich 
erlischt die Berechtigung der Mitgliedspraxis zur Nutzung. Mit der Weitergabe hat die 
Mitgliedspraxis alle Kopien und Teilkopien des Handbuchs umgehend und 
vollständig zu löschen oder auf andere Weise zu vernichten. Diese Verpflichtung 
erstreckt sich auch auf die Hardcopy. 
 
(6) Alle weitergehenden Rechte zur Nutzung und Verwertung des Handbuchs bleiben 
bei dem Dienst und der Kammer. Insbesondere haben weder die Mitgliedspraxis 
noch nachfolgende Nutzer das Recht, das Handbuch zur gleichen Zeit auf mehr als 
einem Computer zu nutzen oder Vervielfältigungsstücke zu erstellen und/oder zu 
verbreiten. 
 
(7) Während der Laufzeit des Vertrages erhält die Mitgliedspraxis bei Verfügbarkeit 
einer neuen Version des Handbuchs – voraussichtlich ab Dezember 2008 und dann 
jeweils im Jahresrhythmus – eine Update-CD-ROM, die das ursprüngliche Handbuch 
ablöst. Mit Erhalt dieser Updates erlischt das Recht zur Nutzung der Ursprungs- bzw. 
Vorgängerversion; die Verpflichtung zur Löschung und Vernichtung gemäß Absatz 4 
gilt entsprechend. Dies bezieht sich auch auf die Hardcopy. 
 
§ 3 Preise 
 
(1) Die Mitgliedspraxis entrichtet an den Dienst für die Überlassung des Handbuchs 
ein Nutzungsentgelt in Höhe von € 25,- zzgl. Mehrwertsteuer. Die Zahlung erfolgt im 
Wege des Bankeinzugs. Wählt die Mitgliedspraxis die Zahlung gegen Rechnung, so 
fällt eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 3,50 an. 
 
(2) Für die Update-Versionen des Handbuchs fällt jeweils ein Nutzungsentgelt in 
Höhe von € 25,-, zzgl. Versandkosten in Höhe von € 2,50 und Mehrwertsteuer an. 
Die Zahlungsmodalitäten des Absatzes 1 gelten hierfür sinngemäß. 
 
 
 
 
§ 4 Vertragsdauer 
 
(1) Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von beiden 
Seiten mit einer Frist von 6 Monaten zum Ende des Kalenderjahres gekündigt 
werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt. Jede 
Kündigung des Vertrages bedarf der Schriftform. 



 
(2) Der Vertrag endet im Übrigen, ohne dass es einer Kündigung bedarf, bei Tod 
oder Berufsunfähigkeit des Praxisinhabers, bei Verkauf der Praxis oder Wechsel in 
der Person des Praxisinhabers. 
 
 
§ 5 Haftung, Gewährleistung 
 
(1) Der Dienst übernimmt für die Richtigkeit des Inhalts des Handbuchs keinerlei 
Gewähr. Der Dienst gewährleistet, dass das Handbuch auf einem geprüften 
Datenträger ordnungsgemäß aufgezeichnet ist. 
 
(2) Der Dienst haftet unabhängig vom Rechtsgrund für Schäden, die durch von ihm 
zu vertretende schuldhafte Verletzungen einer wesentlichen Vertragspflicht in einer 
das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht wurden. Die 
Haftung ist auf den vertragstypischen Schaden begrenzt, mit dessen Entstehen bei 
Vertragsschluss aufgrund der zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände gerechnet 
werden konnte. Jedoch übersteigt die Haftung in keinem Falle den Betrag von € 
200.000,-. Eine Haftung für entgangenen Gewinn, unterbliebene Einsparungen und 
Folgeschäden ist ausgeschlossen. 
 
(3) Die in Absatz 3 genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden, 
die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, für eventuelle Ansprüche bei 
Verletzung von Körper oder Leben sowie nach dem Produkthaftungsgesetz. 
 
§ 6 Schlussbestimmungen 
 
(1) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, eine 
unzulässige Fristbestimmung oder eine Lücke enthalten, so bleibt die 
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Soweit die 
Unwirksamkeit sich nicht aus einem Verstoß gegen §§ 305ff BGB (Geltung 
Allgemeiner Geschäftsbedingungen) ergibt, gilt anstelle der unwirksamen 
Bestimmung eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem von den Parteien 
Gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt. Das gleiche gilt für den Fall einer 
Lücke. Im Falle einer unzulässigen Frist gilt das gesetzlich zulässige Maß. 
 
(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz der Kammer. 


